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Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets Eigelstein  
vom 27. April 1989 

 
 
-ABI. StK 2016, S. 204 
 
Der Rat hat in seiner Sitzung am 09.02.1989 aufgrund des § 4 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (vom 13.8.1984, GV NW 
S.475) und des § 142 des Baugesetzbu- ches (vom 08.12.1986, BGBI 1 S.2253; 
jeweils in der gelten- den Fassung) diese Satzung beschlossen: 
 

§ 1 Festlegung des Sanierungsgebiets 
 
Der in der dieser Satzung als Anlage beigefügten Karte (Maß- stab 1: 500) 
schwarzumrandete Teil des Eigelsteinviertels wird förmlich als Sanierungsgebiet 
festgelegt. Die Karte ist Be- standteil dieser Satzung. 
Das Sanierungsgebiet wird umgrenzt vom Hansaring, Wei- dengasse, Gereonswall, 
Thürmchenswall, Turiner Straße, Ur- sulastraße, Ursulaplatz, Am Salzmagazin, 
westliche Grenze der Grundstücke Am Salzmagazin 3 bis 9, Ursulagartenstraße 
(Häuser 18 bis 30), östliche Grenze der Grundstücke Eintracht- straße 54 und 
Planckgasse 42, Hamburger Straße. Die genaue Grenze ergibt sich aus der zu 
dieser Satzung gehörenden Kar- te. 
 

§ 2 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt 
Köln in Kraft.* 
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Nach erfolgter Anzeige der Satzung beim Regierungspräsi- denten Köln gemäß § 
143 Absatz 1 Baugesetzbuch hat dieser mit Verfügung vom 04.04.1989 – Az. 35.3 
– 246/89 – erklärt, dass keine Verletzung von Rechtsvorschriften geltend ge- macht 
werde. 
 
Vorstehende Satzung sowie die Durchführung des Anzei- geverfahrens werden 
hiermit erneut mit Rückwirkung zum 22.05.1989 bekannt gemacht. 
 
Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für Satzungen 
vorgeschriebenen Veröffentlichungen tritt, tritt die Sanierungssatzung Eigelstein 
rückwirkend zum 22.05.1989 in Kraft. 
 
Auf die Vorschriften der §§ 152-156 Baugesetzbuch über den Anwendungsbereich 
(§ 152 Baugesetzbuch), die Bemessung von Ausgleichs- und 
Entschädigungsleistungen, Kaufpreise, Umlegung (§ 153 Baugesetzbuch), den 
Ausgleichsbetrag des Eigentümers (§ 154 Baugesetzbuch), die Anrechnung auf 
den Ausgleichsbetrag und das Absehen (§ 155 Baugesetzbuch), sowie über die 
Überleitung zur förmlichen Festlegung (§ 156 Baugesetzbuch) wird hingewiesen. 
 
§ 152 Baugesetzbuch lautet: 
 
„Die Vorschriften dieses Abschnitts sind im förmlich festgeleg- ten 
Sanierungsgebiet anzuwenden, sofern die Sanierung nicht im vereinfachten 
Verfahren durchgeführt wird.“ 
 
§ 153 Baugesetzbuch lautet: 
 
„(1) Sind auf Grund von Maßnahmen, die der Vorbereitung oder Durchführung der 
Sanierung im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet dienen, nach den Vorschriften 
dieses Ge- setzbuchs Ausgleichs- oder Entschädigungsleistungen zu gewähren, 
werden bei deren Bemessung Werterhöhungen, die lediglich durch die Aussicht auf 
die Sanierung, durch ihre Vorbereitung oder ihre Durchführung eingetreten sind, 
nur in- soweit berücksichtigt, als der Betroffene diese Werterhöhun- gen durch 
eigene Aufwendungen zulässigerweise bewirkt hat. Änderungen in den allgemeinen 
Wertverhältnissen auf dem Grundstücksmarkt sind zu berücksichtigen. 
 
(2) Liegt bei der rechtsgeschäftlichen Veräußerung eines Grundstücks sowie bei 
der Bestellung oder Veräußerung eines Erbbaurechts der vereinbarte Gegenwert 
für das Grundstück oder das Recht über dem Wert, der sich in Anwendung des 
Absatzes 1 ergibt, liegt auch hierin eine wesentliche Erschwe- rung der Sanierung 
im Sinne des § 145 Abs. 2. 
 
(3) Die Gemeinde oder der Sanierungsträger darf beim Erwerb eines Grundstücks 
keinen höheren Kaufpreis vereinbaren, als er sich in entsprechender Anwendung 
des Absatzes 1 ergibt. In den Fällen des § 144 Abs. 4 Nr. 4 und 5 darf der 
Bedarfsträ- ger keinen höheren Kaufpreis vereinbaren, als er sich in ent- 
sprechender Anwendung des Absatzes 1 ergibt. 
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(4) Bei der Veräußerung nach den §§ 89 und 159 Abs. 3 ist das Grundstück zu 
dem Verkehrswert zu veräußern, der sich durch die rechtliche und tatsächliche 
Neuordnung des förmlich fest- gelegten Sanierungsgebiets ergibt. § 154 Abs. 5 ist 
dabei auf den Teil des Kaufpreises entsprechend anzuwenden, der der durch die 
Sanierung bedingten Werterhöhung des Grund- stücks entspricht. 
  
(5) Im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet sind 
 
1. Absatz 1 auf die Ermittlung von Werten nach § 57 Satz 2 und im Falle der 
Geldabfindung nach § 59 Abs. 2 und 4 bis 6 sowie den §§ 60 und 61 Abs. 2 
entsprechend anzuwenden; 
 
2. Wertänderungen, die durch die rechtliche und tatsächliche Neuordnung des 
förmlich festgelegten Sanierungsgebiets eintreten, bei der Ermittlung von Werten 
nach § 57 Satz 3 und 4 und im Falle des Geldausgleichs nach § 59 Abs. 2 sowie 
den §§ 60 und 61 Abs. 2 zu berücksichtigen; 
 
3. § 58 nicht anzuwenden.“ 
 
§ 154 Baugesetzbuch lautet: 
 
„(1) Der Eigentümer eines im förmlich festgelegten Sanierungs- gebiet gelegenen 
Grundstücks hat zur Finanzierung der Sanie- rung an die Gemeinde einen 
Ausgleichsbetrag in Geld zu ent- richten, der der durch die Sanierung bedingten 
Erhöhung des Bodenwerts seines Grundstücks entspricht; Miteigentümer sind im 
Verhältnis ihrer Anteile am dem gemeinschaftlichen Eigentum heranzuziehen. 
Werden im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet Erschließungsanlagen im Sinne 
des § 127 Abs. 2 hergestellt, erweitert oder verbessert, sind Vorschriften über die 
Erhebung von Beiträgen für diese Maßnahmen auf Grundstücke im förmlich 
festgelegten Sanierungsgebiet nicht anzuwenden. 
 
(2) Die durch die Sanierung bedingte Erhöhung des Boden- werts des 
Grundstücks besteht aus dem Unterschied zwi- schen dem Bodenwert, der sich für 
das Grundstück ergeben würde, wenn eine Sanierung weder beabsichtigt noch 
durch- geführt worden wäre (Anfangswert), und dem Bodenwert, der sich für das 
Grundstück durch die rechtliche und tatsächliche Neuordnung des förmlich 
festgelegten Sanierungsgebiets er- gibt (Endwert). 
 
(3) Der Ausgleichsbetrag ist nach Abschluss der Sanierung (§§ 162 und 163) zu 
entrichten. Die Gemeinde kann die Ablö- sung im Ganzen vor Abschluss der 
Sanierung zulassen; dabei kann auch ein höherer Ausgleichsbetrag vereinbart 
werden. Die Gemeinde soll auf Antrag des Ausgleichsbetragspflichti- gen den 
Ausgleichsbetrag vorzeitig festsetzen, wenn der Aus- gleichsbetragspflichtige an 
der Festsetzung vor Abschluss der Sanierung ein berechtigtes Interesse hat und 
der Ausgleichs- betrag mit hinreichender Sicherheit ermittelt werden kann. 
 
(4) Die Gemeinde fordert den Ausgleichsbetrag durch Be- scheid an; der Betrag 
wird einen Monat nach der Bekanntga- be des Bescheids fällig. Vor der 
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Festsetzung des Ausgleichs- betrags ist dem Ausgleichsbetragspflichtigen 
Gelegenheit zur Stellungnahme und Erörterung der für die Wertermittlung sei- nes 
Grundstücks maßgeblichen Verhältnisse sowie der nach 
§ 155 Abs. 1 anrechenbaren Beträge innerhalb angemessener Frist zu geben. Der 
Ausgleichsbetrag ruht nicht als öffentliche Last auf dem Grundstück. 
 
(5) Die Gemeinde hat den Ausgleichsbetrag auf Antrag des Eigentümers in ein 
Tilgungsdarlehn umzuwandeln, sofern die- sem nicht zugemutet werden kann, die 
Verpflichtung bei Fäl- ligkeit mit eigenen oder fremden Mitteln zu erfüllen. Die Dar- 
lehnsschuld ist mit höchstens 6 vom Hundert jährlich zu ver- zinsen und mit 5 vom 
Hundert zuzüglich der ersparten Zinsen jährlich zu tilgen. Der Tilgungssatz kann im 
Einzelfall bis auf 1 
  
 
  
vom Hundert herabgesetzt werden und das Darlehen niedrig verzinslich oder 
zinsfrei gestellt werden, wenn dies im öffent- lichen Interesse oder zur Vermeidung 
unbilliger Härten oder zur Vermeidung einer von dem Ausgleichsbetragspflichtigen 
nicht zu vertretenden Unwirtschaftlichkeit der Grundstücks- nutzung geboten ist. 
Die Gemeinde soll den zur Finanzierung der Neubebauung, Modernisierung oder 
Instandsetzung er- forderlichen Grundpfandrechten den Vorrang vor einem zur 
Sicherung ihres Tilgungsdarlehns bestellten Grundpfandrecht einräumen. 
 
(6) Die Gemeinde kann von den Eigentümern auf den nach den Absätzen 1 bis 4 
zu entrichtenden Ausgleichsbetrag Voraus- zahlungen verlangen, sobald auf dem 
Grundstück eine den Zielen und Zwecken der Sanierung entsprechende Bebauung 
oder sonstige Nutzung zulässig ist; die Absätze 1 bis 5 sind sinngemäß 
anzuwenden.“ 
 
§ 155 Baugesetzbuch lautet: 
 
„(1) Auf den Ausgleichsbetrag sind anzurechnen 
 
1. die durch die Sanierung entstandenen Vorteile oder Bo- denwerterhöhungen 
des Grundstücks, die bereits in ei- nem anderen Verfahren, insbesondere in einem 
Enteig- nungsverfahren berücksichtigt worden sind; für Umle- gungsverfahren bleibt 
Absatz 2 unberührt, 
2. die Bodenwerterhöhungen des Grundstücks, die der Ei- gentümer 
zulässigerweise durch eigene Aufwendungen bewirkt hat; soweit der Eigentümer 
gemäß § 147 Abs. 2 Ordnungsmaßnahmen durchgeführt hat, sind jedoch die ihm 
entstandenen Kosten anzurechnen, 
3. die Bodenwerterhöhungen des Grundstücks, die der Ei- gentümer beim 
Erwerb des Grundstücks als Teil des Kauf- preises in einem den Vorschriften der 
Nummern 1 und 2 sowie des § 154 entsprechenden Betrag zulässigerweise bereits 
entrichtet hat. 
 
(2) Ein Ausgleichsbetrag entfällt, wenn eine Umlegung nach Maßgabe des § 153 
Abs. 5 durchgeführt worden ist. 
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(3) Die Gemeinde kann für das förmlich festgelegte Sanie-  rungsgebiet oder für 
zu bezeichnende Teile des Sanierungs- gebiets von der Festsetzung des 
Ausgleichsbetrags absehen, wenn 
 
1. eine geringfügige Bodenwerterhöhung gutachtlich ermit- telt worden ist und 
2. der Verwaltungsaufwand für die Erhebung des Ausgleichs- betrags in keinem 
Verhältnis zu den möglichen Einnahmen steht. 
Die Entscheidung nach Satz 1 kann auch getroffen werden, bevor die Sanierung 
abgeschlossen ist. 
 
(4) § 135 Absatz 5 BauGB ist auf den Ausgleichsbetrag ent- sprechend 
anzuwenden. 
 
(5) Im Übrigen sind die landesrechtlichen Vorschriften über kommunale Beiträge 
einschließlich der Bestimmungen über die Stundung und den Erlass entsprechend 
anzuwenden. 
 
(6) Sind dem Eigentümer Kosten der Ordnungsmaßnahmen entstanden, hat die 
Gemeinde sie ihm zu erstatten, soweit sie über den nach § 154 und Absatz 1 
ermittelten Ausgleichsbe- trag hinausgehen.“ 
  
§ 156 Baugesetzbuch lautet: 
 
„(1) Die Beitragspflichten für Erschließungsanlagen im Sinne des § 127 Abs. 2, die 
vor der förmlichen Festlegung entstan- den sind, bleiben unberührt. 
 
(2) Hat die Umlegungsstelle vor der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets 
in einem Umlegungsverfahren, das sich auf Grundstücke im Gebiet bezieht, den 
Umlegungsplan nach 
§ 66 Abs. 1 aufgestellt oder ist eine Vorwegentscheidung nach 
§ 76 getroffen worden, bleibt es dabei. 
 
(3) Hat die Enteignungsbehörde vor der förmlichen Festlegung des 
Sanierungsgebiets den Enteignungsbeschluss nach § 113 für ein in dem Gebiet 
gelegenes Grundstück erlassen oder ist eine Einigung nach § 110 beurkundet 
worden, sind die Vor- schriften des Ersten Kapitels weiter anzuwenden.“ 
 
Es wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die 
Rechtsfolgen nach §§ 215 Absatz 1 und 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB  
hingewiesen. 
 
§ 215 Abs. 1 lautet: 
 
„(1) Unbeachtlich sind 
 
1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 be- zeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften und 
2. Mängel der Abwägung, 
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wenn sie nicht in Fällen der Nummer 1 innerhalb eines Jahres, in Fällen der 
Nummer 2 innerhalb von sieben Jahren seit Be- kanntmachung des 
Flächennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel 
be- gründen soll, ist darzulegen.“ 
 
§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 lautet: 
 
„(1) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften die- ses Gesetzbuchs 
ist für die Rechtswirksamkeit des Flächen- nutzungsplanes und der Satzungen 
nach diesem Gesetzbuch nur beachtlich, wenn 
 
1. die Vorschriften über die Beteiligung der Bürger und der Träger öffentlicher 
Belange nach § 3 Abs. 2 und 3, §§ 4, 13 Absatz 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 2, § 22 
Abs. 10 Satz 2, § 34 Abs. 5 Satz 1 verletzt worden sind; dabei ist unbe- achtlich, 
wenn bei Anwendung der Vorschriften einzelne berührte Träger öffentlicher 
Belange nicht beteiligt oder bei Anwendung des § 3 Abs. 3 Satz 2 oder des § 13 die 
Voraussetzungen für die Durchführung der Beteiligung nach diesen Vorschriften 
verkannt worden sind; 
 
2. die Vorschriften über den Erläuterungsbericht und die Be- gründung des 
Flächennutzungsplanes und der Satzungen sowie ihrer Entwürfe nach § 3 Abs. 2, § 
5 Abs. 1 Satz       2 Halbsatz 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 11 verletzt 
worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn der Erläuterungsbericht oder die 
Begründung des Flächen- nutzungsplanes oder der Satzungen oder ihrer Entwürfe 
unvollständig ist.“ 
  
Außerdem wird auf die Rechtsfolgen nach § 4 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen hin- gewiesen. 
 
§ 4 Abs. 6 Satz 1 GO lautet: 
 
„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die- ses Gesetzes kann 
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht wer- den, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge- schriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffent- lich bekannt gemacht 
worden, 
c) der Gemeindedirektor hat den Ratsbeschluss vorher be- anstandet 
oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge- meinde vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor- schrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.“ 
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*Die Inkrafttretensregelung nach § 2 der Sanierungssatzung ist unwirksam, da die 
Satzung kraft Gesetzes mit der Bekanntma- chung im Amtsblatt der Stadt Köln in 
Kraft treten konnte. 
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